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In allen bürgerlichen Staaten, zuletzt in 
der Schweiz, haben Frauen im Laufe 
des 20. Jh. gleiche Bürgerrechte wie 
Männer erhalten. Wenn in diesen Staaten 
der Abbruch einer Schwangerschaft 
unter Strafe gestellt wird, ergibt sich 
die paradoxe Situation, dass Frauen in 
Bezug auf ihre Fortpfl anzungsorgane der 
Bürgerstatus aberkannt ist. Das Eigentum 
am eigenen Körper, das allererst den 
männlichen Bürger auszeichnet und sich 
von dort erstreckt auf alles, worauf ›er die 
Hand legt‹ (Locke), gilt in dieser Hinsicht 
nicht für Frauen. Diese historische 
Ungleichzeitigkeit bestimmt die Kämpfe 
um den Abtreibungsparagraphen in 
aller Welt und führte aus den Reihen der 
Abtreibungsgegner, die zur Bewegung zum 
Schutz ungeborenen Lebens anwuchsen, 
zu grotesken Spitzfi ndigkeiten in Bezug 
auf den zu schützenden Bürgerstatus 
des Fötus und seine ›Menschenwürde‹ 
(vgl. u.a. Krüger 1997), während von 
Seiten der Frauenbewegungen gegen 
den Vorwurf von rechts, millionenfachen 
Mord zu begehen, und von links, nichts 
als »bürgerlich-elitäre« Forderungen 
zu stellen (u.a. Reiche 1968), gestritten 
wurde. Die langen Kämpfe um die 
Strafbarkeit des Schwangerschaftsab-
bruchs, um die genaue Frist, bis zu der 
Straffreiheit gelten sollte, und die Höhe 
des Strafmaßes sowie die Erstreckung 
auf weitere Personen (Ärzte, Familie) 
haben zu ausführlichen Diskussionen auf 
der Ebene menschlicher Werte geführt. 
Agnes Heller (1978) hat – entsprechend 
der Debatte um Menschenwürde – 
versucht, die Abtreibungsfrage wert-
mä ßig zu entscheiden und kam zu 
dem Ergebnis, dass in der bürgerlichen 
Gesellschaft beides, Abtreibung und 

Abtreibungsverbot, »unwahre Werte« sind, 
weil sie sich beide nicht widerspruchsfrei 
zur höchsten Idee der Freiheit verhalten.

In der umfangreichen Literatur zur 
Geschichte des Abtreibungsparagraphen 
(in Deutschland: §218 StGB) und 
der darum geführten Kämpfe wird 
gewöhnlich die Notwendigkeit von 
Bevölkerungspolitik (Arbeitskräftebedarf 
und Bedarf an Soldaten für die zu 
führenden Kriege) als Begründung für 
staatliches Handeln angegeben (vgl. u.a. 
Dürkop/May 1971). Da die Folgen eines 
Abtreibungsverbots für die Frauen aus 
ärmeren Schichten ungleich härter waren, 
wurde der Abtreibungsparagraph als 
Klassenparagraph entziffert, und staatliche 
Interessen wurden mit denen des Kapitals 
nach Arbeitskräften gleichgesetzt. Diese 
Argumentationslinie wurde unterstützt 
durch die Vorstöße von KPD und SPD nach 
dem Ersten Weltkrieg, den aus dem 19. Jh. 
stammenden Abtreibungsparagraphen 
auch in seiner abgemilderten Form zu 
streichen. Die Forderung blieb Teil der 
Arbeiterbewegung wie der proletarischen 
Frauenbewegung der 1920er Jahre, wäh-
rend die bürgerliche Frauenbewegung 
in diesem Kontext für eine Verbesserung 
der Säuglings- und Mütterfürsorge stritt 
und die Abtreibungsfrage eher moralisch 
verwarf: weil sie die »Züchtung eines 
weiblichen Typus« begünstige, »der sich 
außerehelich sexuell auslebt, ohne Mutter 
werden zu wollen« (Adler 1921).

Das Klassenargument wurde für die Zeit 
des NS ergänzt um das Rassenargument. 
Um die »arische Rasse« zu stärken, wurde 
Abtreibung mit hohen Strafen verfolgt 
(vgl. Harmsen 1963). Die Argumentation 
von der »Lebenskraft des deutschen 
Volkes« hielt sich auch nach 1945.

Größere Kampagnen um die Streichung 
des Abtreibungsparagraphen begannen 
mit der Frauenbewegung Ende der 
1960er Jahre in aller Welt. Gerade weil die 
unmittelbare Anbindung an Interessen 

von Kapital und Kriegsbedarf nicht 
mehr zutreffend schien, war der Zorn 
gegen die unzeitgemäße Kontrolle des 
Fortpfl anzungsverhaltens der Frauen 
massenhaft. In Fraerweitern. Es wurde 
im Grunde entdeckt, dass Ausbeutung 
und Herrschaft nicht einlinig von oben 
kommen, sondern ein ganzes Netzwerk 
in der Gesellschaft bilden. In der 
›persönlichen‹ Frage der Schwangerschaft 
traf man auf die vielfältigen Politiken 
nicht nur von Kirche und Staat; auch 
Ärzteschaft, Pharmaindustrie und 
Krankenkassen wurden als Nutznießer 
der rechtlich schwierigen Lage und 
der daraus folgenden Not der Frauen 
ausgemacht. Die Kampagnen zum Schutz 
des ungeborenen Lebens schließlich 
provozierten dazu, im Gegenzug den 
fehlenden Schutz des geborenen Lebens 
ins Zentrum der Agitation zu rücken, ein 
Politikfeld, in dem sich Gesellschaftskritik 
verdichtete (vgl. Rowbotham 1981).

Barbara Duden hat am Beispiel des Bun-
des verfassungsgerichtsurteils zur Abtrei-
bungsfrage herausgearbeitet, wie hier 
›Leben‹ umdefi niert wurde, um es an 
die Stelle der Menschen zu setzen und 
mit ›Menschenwürde‹ auszustatten: dies 
sei »die Umdeutung der schwangeren 
Frau in ein uterines Versorgungssystem 
für den Fötus, die Redefi nition von 
Schwangerschaft als ›Produktion von 
Leben‹, die Beschwörung des Lebens 
im Bauch der Frauen zu einem letzten 
säkularen Wert« (1994, 147). Das 
neue Rechtssubjekt Fötus werde durch 
Expertenwissen in Labors festgesetzt. 
Die Umorientierung der Wahrnehmung 
wurde in der Urteilsbegründung zu 
einem öffentlich durchzuführenden 
Erziehungsprogramm: Die »Lehrpläne 
der Schulen, öffentlichen Einrichtungen, 
öffentlich-rechtlicher wie privater Rund-
funk u.a. ›haben allgemein den Willen 
zum Schutz des ungeborenen Lebens 
zu stärken‹« (zit.n. ebd., 158) rechnen 

muss. In Fragen von Sexualität und 
Fortpfl anzung bleibt der Einfl uss der 
katholischen Kirche offenbar maßgeblich, 
solange er ein Echo in einem politischen 
Block fi ndet.
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